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Landgasthof & Hotel „Zum Roß“  
An der Weinstrasse 50 · 01612 Diesbar-Seußlitz 

Telefon: 035267-5180 · www.zum-ross-diesbar.de

Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde,  
werte Geschäftspartner,

ein Jahr geht zu Ende, in dem wir zum großen Teil  
nur sehr eingeschränkt, für Sie da sein konnten. Wir sind 

sehr dankbar, dass Sie uns auch durch diese schwierige Zeit 
begleitet und uns Ihr Vertrauen geschenkt haben.  
Wie es weiter gehen wird, ist noch völlig unklar. 

Nichtsdestotrotz werden wir, im Rahmen der uns zugelasse-
nen Möglichkeiten, sehr gern Ihr Gastgeber bleiben.

Im Sinne unseres Weihnachtsspruches wünschen wir Ihnen & 
Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und bitte blicken Sie zuversichtlich  
ins Jahr 2022. Vor allem, bleiben Sie gesund!

Im vergangenen Jahr durften wir eine langjährige  
Mitarbeiterin in den verdienten Ruhestand verabschieden. 

Aus diesem Grund suchen wir ab kommendem Jahr  
Verstärkung im Bereich Service. 

Bitte bewerben Sie sich,  auch Quereinsteiger  
sind willkommen!

Der eine sieht nur Bäume, Probleme dicht an dicht.
Der andere Zwischenräume  

und das Licht ... 

Landgasthof & Hotel

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, am 09. Dezember 
endete meine Amtszeit als Ihr 
Bürgermeister. Aus gesund-
heitlichen Gründen habe ich 
mich entschieden, Abschied 
zu nehmen. Herausforderun-
gen gab es mehr als genug. 
Zurückblickend kann ich 
sagen, in den vergangenen 
14 Jahren sind in unserer 
Gemeinde eine ganze Reihe 
wegweisender Projekte reali-
siert worden. Ein besonderes 
Anliegen war mir immer, un-
sere Gemeinde zu einer kin-
der- und familienfreundlichen 
Kommune zu machen. Eben-
so wichtig waren mir solide 
Finanzen und die Sanierung 
vorhandener Infrastruktur. Es 
galt, dem demografischen 
Wandel durch die Ansiedlung 
von neuen Einwohnern ent-
gegenzuwirken und gleich-
zeitig auch Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, welche 
die wirtschaftliche Entwick-
lung voranbringen. Dies al-
les konnte nur erfolgreich 
umgesetzt werden, weil viele 
die Entwicklungen befürwor-
tet und an ihnen mitgewirkt 
haben. Sie beruhen auf ge-
meinsamen Anstrengungen.  
Ganz besonders danken 

möchte ich den Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäten. 
Sie haben meine Amtszeit 
intensiv begleitet und wir 
haben gemeinsam die anste-
henden Problemstellungen 
diskutiert und gelöst. Ich war 
immer froh, dass es möglich 
ist, über Parteigrenzen hin-
weg zu guten Lösungen zu 
gelangen oder einen für alle 
Beteiligten annehmbaren 
Kompromiss zu finden. Das 
hat dazu beigetragen, dass 
wir den Gestaltungsrahmen, 
den unsere Kommune nach 
wie vor hat, auch ausschöp-
fen konnten. Danken möchte 
ich auch allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung und 
des Zweckverbandes AZV 
Elbe-Floßkanal. Vielen Dank 

für die gute und zielorien-
tierte Zusammen- und Mitar-
beit. Es lohnt sich, sich in der 
Kommunalpolitik zu engagie-
ren. Man kann etwas gestal-
ten, man sieht unmittelbar, 
was man erreicht hat. Meiner 
Nachfolgerin Andrea Beger 
wünsche ich viel Erfolg und 
gutes Gelingen bei der weite-
ren Entwicklung unserer Ge-
meinde. Ihnen allen wünsche 
ich Glück und Gesundheit – 
und eine schöne Adventszeit. 
Nur gemeinsam lässt sich et-
was bewegen! Ein Resümee, 
mit dem ich mich mit den 
besten Wünschen für alle 
Bürgerinnen und Bürger als 
Bürgermeister verabschiede. 
Auf Wiedersehen!
 
 Ihr Gerd Barthold

Abschiedsworte vom Bürgermeister
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Bürgerinformation
Das Rathaus Nünchritz ist weiterhin besetzt aber für den 
öffentlichen Besucherverkehr geschlossen. In dringenden 
Ausnahmefällen können Sie sich telefonisch in den jeweili-
gen Sekretariaten:
Hauptamt:  035265 / 500 11
Bauamt:  035265 / 500 36
Kämmerei:  035265 / 500 34
oder an der Türsprechanlage anmelden oder im Vorfeld 
einen Termin vereinbaren. Wir bitten Sie aber, vorrangig 
die Kontaktmöglichkeiten über Telefon und E-Mail: post@
nuenchritz.de zu nutzen oder Ihre Anliegen schriftlich per 
Post bzw. durch Einwurf in den Briefkasten zu übersenden. 
Dringend erforderliche Leistungen zum Pass- und Mel-
dewesen werden grundsätzlich nur nach terminlicher Vo-
ranmeldung angeboten. Die Terminvereinbarung mit den 
Mitarbeiterinnen der Meldestelle ist unter der Tel.-Nr. 
035265 / 500-17 oder per E-Mail: meldeamt@nuenchritz.
de möglich. Auf der Internetseite: www.nuenchritz.de der 
Gemeinde Nünchritz sind diese Informationen ebenfalls 
abrufbar. Bürgerinnen und Bürger müssen beim Betreten 
des Verwaltungsgebäudes zwingend eine Mund-Nase-Be-
deckung tragen. Außerdem muss vor der Wahrnehmung ei-
nes Termins das Formular „Aufnahme personenbezogener 
Daten aufgrund der Corona-Pandemie“ ausgefüllt werden, 
um bei Bedarf die Infektionskette durch das zuständige Ge-
sundheitsamt nachvollziehen zu können. Zu beachten sind 
auch die Informationen vor dem Eingang.

Die Sport- und Freizeiteinrichtung der Gemeinde Nün-
chritz bleiben gemäß der SächsCoronaSchVO bis ein-
schließlich 10.01.2021 geschlossen!

Sprechtag:   29.12.2021, 18.00 – 19.00 Uhr
Ort:    Dorfplatz 1, 01612 Nünchritz
Tel.-Nr. Gemeindeverwaltung: 035265 / 50018

Sprechzeiten des Friedensrichters

Beschluss 40/2021
1. Der Gemeinderat bewilligt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zur Finanzie-

rung des aufzubringenden Eigenanteils für den Ausbau der Breitbandversorgung für das Haus-
haltsjahr 2022 i. H. v. 170.00 €.

2. In den Haushaltsplan 2023 und im Finanzierungsplan 2024 sind die erforderlichen Beträge für 
die anteilige Finanzierung der Ausbaukosten aufzunehmen.

Beschluss 41/2021
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf der kommunalen Wohnbaustelle, Flurstück 237 b mit 
948 m² der Gemarkung Neuseußlitz, Alleestraße im OT Neuseußlitz.
Beschluss 42/2021
Der Gemeinderat beschließt die Fortschreibung des Bestandsverzeichnisses infolge der Ände-
rung von § 54 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
Beschluss 43/2021
Der Gemeinderat beschließt den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistung für die Sanierung 
einer Regenwasserablaufleitung zur Entwässerung des Badablaufes in Goltzscha wird auf das 
wirtschaftlichste Angebot der Firma Berndt, Rohr- und Kanalservice GmbH, aus Kesselsdorf, in 
Höhe von 11.736,15 € erteilt.
Beschluss 44/2021
Der Gemeinderat beschließt den Zuschlag zur Ausführung der Bauleistung „Kanalsanierung 
Leckwitz, Elbweg, Leitungs-auswechslung Feuerwehr-Vorfluter, 1.BA“ wird auf das wirtschaft-
lichste Angebot an die Firma GeWa-Bau George GmbH & Co. KG in Höhe von 20.435,54 € erteilt.
 Beschluss 45/2021
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes auf 
dem Gebiet der Gemeinde Nünchritz.
Beschluss 46/2021
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Nünchritz.
Beschluss 47/2021
Der Gemeinderat beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
der Freiwilligen Feuerwehr.

Beschlüsse des Gemeinderates vom 06.12.2021

Bekanntmachung 

 

Laut § 99 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist dem Gemeinderat jedes Jahr 
ein Bericht über die Eigenbetriebe und die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts vorzulegen, an denen die Gemeinden unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 

Dieser Beteiligungsbericht ist öffentlich auszulegen. 

Die Auslegung des Beteiligungsberichtes der Gemeinde Nünchritz für das Geschäftsjahr 2020 
erfolgt im Rathaus Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, Kämmerei während der üblichen 
Dienstzeiten. 

 

Nünchritz, den 10.12.2021 

 

 

Andrea Beger 

Bürgermeisterin 

Zusteller gesucht für 
Diesbar-Seußlitz und Neuseußlitz

Für die Zustellung von Zeitungen suchen wir ab 
sofort zuverlässige Zusteller/-innen (ab 13 Jahre) für 

Bei Interesse melden Sie sich bitte umgehend bei der Gemeinde Nünchritz, Herr Münzinger, Tel.: 035265/50050
oder Bachmann Direktwerbung, Tel.: 0151/56902526, Fax 03525/ 739185
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I. 
Die Verbandversammlung des Abwasserzweckverbandes „Elbe-Floßkanal“ hat in Ihrer Sitzung 
am 01.12.2021 den Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 gefasst. Der 
Beschluss hat folgenden Wortlaut:   

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung des Abschlussprüfers

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss (Anlage II) 
und dem Lagebericht (Anlage I) des Abwasserzweckverbandes „Elbe-Floßkanal“, Nünchritz, für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 unter dem Datum vom 12. Oktober 
2021 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:   

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Abwasserzweckverband „Elbe-Floßkanal“, Nünchritz 

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes „Elbe-Floßkanal“, Nünchritz,– 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr 1.Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden- geprüft.  Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Abwasserzweckverbandes „Elbe-Floßkanal“, Nünchritz, für das Wirtschaftsjahr 

BEKANNTMACHUNGEN
AbwAsserzweckverbAnd „elbe - FlosskAnAl”

Ortsübliche Bekanntmachung über Be-
schluss über die Feststellung des Jahres-
abschlusses 2020 und die Verwendung 

des Jahresergebnisses 

Beschlusstext:

Im Ergebnis der Wirtschaftsprüfung des Wirtschaftsjahres 2020 wird beschlossen:
 
1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Jahr 2020 werden festgestellt:
 
1.1   Bilanzsumme von:                                                                   32.363.840,56 €
 
davon entfallen auf der Aktivseite auf
das Anlagevermögen 27.334.709,26 €
das Umlaufvermögen                                          4.651.999,72 €
Rechnungsabgrenzungsposten                                          3.440,44 €
 
davon entfallen auf der Passivseite auf 
das Eigenkapital                                                        17.807.999,69 €
die empfangenen Ertragszuschüsse                          11.837.616,18 €
die Rückstellungen                  
                                 576.250,00 €
die Verbindlichkeiten 2.141.974,69 €
Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 €

1.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von:                 
 -71.709,88 €

Summe der Erträge                                                  1.757.375,46 €
Summe der Aufwendungen                                         -1.829.085,34 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  2.768,66 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -3.101,47 €
Summe außerordentliche Erträge                                                0,00 €
Summe außerordentliche Aufwendungen                          0,00 €
Sonstige Steuern -112,14 €
 
1.3 Der Jahresgewinn/Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von  -71.709,88 €
      wird auf neue Rechnung vorgetragen.
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vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2020 sowie sei-
ner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

Grundlage der Prüfungsurteile    

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 Sächsische Eigenbetriebsverordnung unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerkes weitgehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung  ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- , Finanz- und 
Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverban-
des vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.       

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigen oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebs-
verordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.     

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung über wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter und unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangten Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsinhalte zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
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Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkrafts-
etzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit den Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse und 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweck-
verbandes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während der Prüfung feststellen.“   

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
  
Dresden, den 12.Oktober 2021

Donat WP GmbH    Donat
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft    Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 liegen in der Zeit vom

02.02. bis einschließlich 11.02.2022

der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 01612 Nünchritz, Zum Klärwerk 1, während der Dienstzeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8.00 – 15.30 Uhr, 
Dienstag: 8.00 – 17.00 Uhr und Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr) öffentlich zur Einsichtnahme aus.
 
 Nünchritz, den 08.12.2021 
 Barthold, Verbandsvorsitzender  
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FAchkräFtemesse „kommen & bleiben – meine reGion“ wird virtuell

Online-Messe vom 27. Dezember 2021 bis 31. Januar 2022
Die erste Fachkräftemesse 
des Landkreises Meißen 
„Kommen & Bleiben – MEI-
ne ReGion“ wird aufgrund 
der Corona-Situation ab 27. 
Dezember 2021 für vier Wo-
chen als rein virtuelle Messe 
stattfinden. Die ursprüng-
lich für den 27. Dezember 
geplante Präsenzveranstal-
tung im Berufsschulzent-
rum in Meißen wird es nicht 
geben. Stattdessen soll an 
dem Tag in der Zeit von 10 
bis 13 Uhr für jeden Mes-
sestand ein Ansprechpart-
ner in Echtzeit per Telefon, 
E-Mail oder Chat für eine 
direkte Kontaktaufnahme 
zur Verfügung stehen. So 
können trotz des virtuellen 
Kontakts sofort Interes-
sensbekundungen entge-
gengenommen und bei Be-
darf auch gleich das weitere 
Vorgehen mit den Interes-

senten besprochen werden. 
Gerade bei jungen poten-
tiellen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern ist die 
Kommunikation via Whats-
App-Chat selbstverständ-
lich und wird daher gern 
genutzt werden. Die Vor-
bereitungen konzentrieren 
sich nun ausschließlich auf 
die virtuelle Messe, die mit 
vielen Angeboten, Informa-
tionen und Funktionalitäten 
einer Präsenzveranstaltung 
in nichts nachstehen soll. 
Sie kann bis 31. Januar 2022 
jederzeit besucht werden. 
Der Messestand wird auch 
virtuell für die Unterneh-
men kostenfrei sein. Rund 
60 Aussteller haben sich 
für diese innovative Mes-
seform angemeldet. Alle 
Informationen zur Fachkräf-
temesse „Kommen & Blei-
ben – MEIne ReGion“ fin-

den Interessierte weiterhin 
unter dem Link https://t1p.
de/meine-region. Die Inter-
netadresse der virtuellen 
Messe wird zeitnah auf der 
Website des Landkreises 
Meißen (www.kreis-meis-
sen.de) und in den Medi-
en bekannt gegeben. Die 
Fachkräftemesse „Kommen 
& Bleiben – MEIne ReGion“ 
wird mitfinanziert mit Steu-
ermitteln auf Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes.
Unter dem Titel „Kommen 
& Bleiben – MEIne ReGion“ 
wird die Messe eine Platt-

form für einen ersten Kon-
takt von regionalen Unter-
nehmen mit interessierten 
Rückkehrern, Pendlern, Ab-
solventen, aber auch Neu-
einsteigern und Berufsan-
fängern bieten. Neben den 
Arbeitgebern wird sich der 
Landkreis Meißen mit all 
seinen Städten und Ge-
meinden als attraktiver Ort 
zum Wohnen und Leben mit 
guten Bildungs- und Frei-
zeitmöglichkeiten vorstel-
len. Rund 38 Prozent der 
sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigten, die im 
Landkreis Meißen wohnen, 
arbeiten, teilweise schon 
lange Zeit, in anderen 
Landkreisen oder Bundes-
ländern. Sie haben mitunter 
wenig Kenntnisse von den 
mittlerweile geänderten und 
verbesserten Rahmenbe-
dingungen zum Leben und 

Arbeiten in ihrem Landkreis 
Meißen. Gleichzeitig ist die 
Nachfrage nach Fachkräf-
ten in den Unternehmen im 
Landkreis sehr hoch. Viele 
Unternehmen berichten von 
Schwierigkeiten, qualifizier-
te Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer oder Auszu-
bildende zu finden. Beide 
Seiten soll die Fachkräfte-
messe, die der Landkreis in 
Kooperation mit der Wirt-
schaftsförderung Region 
Meißen GmbH (WRM), der 
Industrie- und Handels-
kammer Geschäftsstelle 
Riesa, der Handwerkskam-
mer Dresden, der Kreis-
handwerkerschaft Meißen 
und der Agentur für Arbeit 
Riesa organisiert, über den 
Jahreswechsel zusammen-
bringen.

INFORMATIONEN
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In unserer Info 2021 / 2 wa-
ren wir noch zuversichtlich, 
dass die Ergebnisse des 12. 
Runden Tisches Hochwasser 
vom 3. Juni zügig umgesetzt 
und die Gespräche erfolg-
reich mit dem 13. Runden 
Tisch im November fortge-
setzt werden können. Der 
Runde Tisch fiel absprache-
gemäß wieder den verschärf-
ten Corona-Bedingungen 
zum Opfer. Die an dessen 
Stelle von den Bürgerinitiati-
ven Nünchritz, Zeithain und 
Röderau vorbereiteten Fra-
gestellungen zum Stand der 
Maßnahmen wurden vom 
Umweltministerium, der Lan-
destalsperrenverwaltung, 
dem Wasserschifffahrtsamt 
und dem Kreisumweltamt 
fristgemäß beantwortet. 
Zum Stand der Maßnahmen 
müssen wir feststellen:  
• Mit dem Planfeststellungs-
verfahren für die HWS-An-
lage Nünchritz-Grödel läuft 
bezüglich Retention die fach-
liche Auseinandersetzung 
der Landesdirektion mit der 
LTV nach wie vor. Zur Tras-
senführung werden in der 
Landesdirektion Belange der 
Wacker Chemie AG, die Er-
weiterungsvorhaben berüh-
ren, geprüft.  
•  Die Planung für den Aus-

bau der S 88 südlich Krei-
nitz zur Gewährleistung 
des ungehinderten Abflus-
ses von Elbhochwasser 
geht nicht voran. 

•  Ausgehend von unseren 
Forderungen eines ge-
meinsamen Vorgehens der 
Elb-Anliegerbundesländer 
gegenüber dem Bundes-
verkehrsministerium zur 
Unterhaltung des Gewäs-
serrandstreifens hat es 

erste Gespräche gegeben. 
Wir stellen fest, dass Nie-
dersachsen und MeckPom 
die Eindämmung des Be-
wuchses an der Elbe kon-
kreter und konstruktiver 
angehen als der Freistaat 
Sachsen. 

•  Zur Machbarkeitsstudie 
der Elbvorlandbereini-
gung gibt es keinen neuen 
Stand. Umweltministerium 
und Landestalsperrenver-
waltung verharren auf dem 
Standpunkt: Ablehnung 
wegen ungenügenden 
Kosten-Nutzen-Verhält-
nisse. Dazu zählt auch die 
Maßnahme Umfluter unter 
der Elbbrücke Riesa aus 
dem Gesamtkonzept Elbe, 
das von Bundesumwelt- 
und Bundesverkehrsminis-
terium unterzeichnet ist.  

•  Die wasserrechtliche An-
ordnung in abgespeckter 
Form des Kreisumwel-
tamtes an das Wasser-
schifffahrtsamt ist in der 
Form erfüllt worden, dass 
die festgelegten Flurstü-
cke gemäht wurden. Das 
Wasserschifffahrtsamt hat 
erwogen, Klage gegen die 
Anordnung zu erheben.

Was ist von uns seit dem 
letzten Runden Tisch getan 

worden:
•  Unser Brief vom 20.07. an 

die Staatskanzlei, in dem 
wir um Unterstützung bit-
ten, wurde nicht beantwor-
tet. 

•  Zur Petition an den Säch-
sischen Landtag fand eine 
Anhörung am 09.07. statt, 
in der wir unsere Forderun-
gen begründet haben. Die 
abschließende Beschluss-
fassung durch den Land-
tag ist noch nicht erfolgt, 
da die Stellungnahme des 
Umweltministeriums offen-
sichtlich noch nicht vor-
liegt.

•  Zur Petition an den Deut-
schen Bundestag gab es 
in diesem Jahr noch keine 
Reaktion.

•  Unsere Bitte um Unterstüt-
zung wegen der schlep-
penden Bearbeitung der 
Planfeststellungsverfahren 
in der Lndesdirektion an 
deren Präsidentin wurde 
mit einem Gesprächsange-
bot für den 16.Dezember 
2021 beantwortet. 

•  Am 7.Dezember nehmen 
Vertreter der Bürgeriniti-
ativen an der als Video-
konferenz stattfindenden 
Auftaktveranstaltung zur 
Fortschreibung der Hoch-
wasserschutzkonzepte 
teil. Unsere Forderungen 
zur Aufnahme von Maß-
nahmen, die sich alle im 
Rahmen unserer Forde-
rungen am Runden Tisch 
bewegen, haben wir an die 
Talsperrenverwaltung ein-
gereicht.

 
 
 Udo Schmidt
 Sprecher der BI 
 HWNM 2013

Allen Mitgliedern der Bürgerinitiative Hochwasser Nünchritz 
2013 sowie allen Bürgerinnen und Bürgern der Verwaltungs-
gemeinschaft Nünchritz-Glaubitz, allen von Hochwassern 
Betroffenen sowie allen Menschen, die sich aktiv für die 
Hochwasservorsorge einsetzen, wünschen wir Frohe Weih-
nachten und ein gesundes, friedvolles und sorgenfreies 
Jahr 2022. Mögen wir von jeder Art Natur- oder anderen Ka-
tastrophen verschont bleiben! Lernen wir, mit der Pandemie 
sorgsam umzugehen und gefährden wir unseren Nachbarn 
nicht, wie wir von ihm nicht in Gefahr gebracht werden wol-
len! Lassen Sie sich impfen!

 inFo 2021 / 3

Bürgerinitiative Hochwasser Nünchritz 2013

wünscht den Einwohnern der Gemeinde Nünchritz,
mit ihren Ortsteilen, ein frohes Weihnachtsfest 
sowie ein friedliches Neues Jahr! Der Vorstand 

Öffnungszeiten: 

Montag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Christine Richter
Beratungsstellenleiterin
zertifiziert nach DIN77700 

Glaubitzer Straße 16, 01612 Nünchritz

 035265/ 644944
e-mail: Christine.Richter@vlh.de

Der Vorstand des Ortsvereins Großen-
hain/Nünchritz und die Fraktion der 
SPD im emeinderat wünschen allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest, 

einen ‚Guten Rutsch’ in das neue Jahr 
und für 2022 Gesundheit, Zuversicht, 
Erfolg und Frieden in der Welt.  Helfen 
Sie mit, die Pandemie in den Griff zu 
bekommen! Lassen Sie sich impfen!

Ein besinnliches Weihnachtsfest 2021
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Gemäß § 61 des Flurberei-
nigungsgesetzes (FlurbG) in 
der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546) in der heute 
gültigen Fassung, i.V.m. § 
1 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Flurbereini-
gungsgesetzes (AGFlurbG) 
vom 15. Juli 1994 (Sächs-
GVBl. Nr. 48 S. 1429) in der 
heute gültigen Fassung.
I. Anordnung
1. Mit Wirkung zum 

02.01.2022 wird die Aus-
führung des Flurberei-
nigungsplanes im Flur-
bereinigungsverfahren 
Ländliche Neuordnung 
Raden angeordnet. Der 
neue Rechtszustand tritt 
zu diesem Zeitpunkt an 
die Stelle des bisherigen 
Rechtszustandes.

2.  Die nach den §§ 34 und 85 
FlurbG festgesetzten zeit-
weiligen Einschränkungen 
des Eigentums sind auf-
gehoben.

II. Hinweise
1.  Die Ausführung des Flur-

bereinigungsplanes hat 
folgende rechtliche Wir-
kungen:

2.  Die Abfindung jedes Be-
teiligten tritt in rechtlicher 
Beziehung an die Stelle 
seiner alten Grundstücke 
und Rechte. Die im Flur-
bereinigungsplan aufge-
führten neuen Teilnehmer 
werden Eigentümer der 
für sie ausgewiesenen 
Grundstücke.

3.  Rechte und Pflichten, die 
durch den Flurbereini-
gungsplan abgelöst oder 
aufgehoben werden, erlö-
schen. Neue im Flurberei-
nigungsplan begründete 
Rechte und Pflichten ent-
stehen. Die öffentlichen 
und privatrechtlichen Las-
ten der alten Grundstücke 
gehen, soweit sie nicht 
aufgehoben oder abge-
löst werden, auf die neuen 
Grundstücke über. 

4.  Die im Flurbereinigungs-
plan getroffene Regelung 
öffentlicher Rechtsverhält-

nisse wird wirksam.
5.  Mit dieser Ausführungs-

anordnung enden die 
rechtlichen Wirkungen der 
Vorläufigen Besitzeinwei-
sungen vom 22.08.2013, 
vom 08.01.2015 und vom 
31.01.2019. Die tatsächli-
chen Überleitungen in den 
neuen Rechtszustand wa-
ren dort bereits geregelt. 
Weiterer Bestimmungen 
bedarf es daher nicht. 

6. Die Änderungen der Ge-
meinde- und Gemar-
kungsgrenzen treten in 
Kraft.

7. Die öffentlichen Bücher 
(u. a. Grundbuch und 
Liegenschaftskataster) 
weisen bis zu deren Be-
richtigung noch den bis-
herigen Stand auf. Diese 
Berichtigung wird das 
Landratsamt Meißen bei 
den zuständigen Behör-
den nach dem Eintritt des 
neuen Rechtszustandes 
veranlassen.

III. Anordnung der soforti-
gen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung die-
ses Verwaltungsaktes nach § 
80 Abs. 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in 
der heute gültigen Fassung, 
wird angeordnet mit der 
Folge, dass Rechtsbehelfe 
(Widersprüche und Anfech-
tungsklagen) gegen ihn kei-
ne aufschiebende Wirkung 
haben.
IV. Begründung
Der Landkreis Meißen als 
obere Flurbereinigungsbe-
hörde ist nach § 61 FlurbG i. 
V. m. § 1 Abs. 2 und 3 AG-
FlurbG für die Anordnung der 
Ausführung des Flurbereini-
gungsplans zuständig. Der 
Flurbereinigungsplan wurde 
den Beteiligten gemäß § 59 
Abs. 1 FlurbG in der gesetz-
lich vorgeschriebenen Wei-
se bekannt gegeben. In den 
Anhörungsterminen vom 
08.09.2021 und 10.09.2021 
und innerhalb der Frist von 
2 Wochen nach diesen Ter-
minen wurden keine Wider-
sprüche gegen den Flur-

bereinigungsplan erhoben. 
Der Flurbereinigungsplan ist 
somit unanfechtbar. Die Vor-
aussetzungen für den Erlass 
der Ausführungsanordnung 
liegen vor. Die sofortige Voll-
ziehung wird angeordnet, 
weil es im besonderen öffent-
lichem Interesse liegt, die öf-
fentlichen Bücher möglichst 
frühzeitig zu berichtigen. Die 
aufschiebende Wirkung ei-
nes Widerspruches gegen 
die Ausführungsanordnung 
würde die grundbuchrecht-
liche Abwicklung von ge-
planten Rechtsgeschäften 
hinausschieben und zu 
Rechtsunsicherheiten führen. 
V. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ausführungs-
anordnung des Flurberei-
nigungsplanes kann inner-
halb eines Monats nach der 
öffentlichen Bekanntgabe 
schriftlich, in elektronischer 
Form nach § 3a Absatz 2 
Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) oder zur Nie-
derschrift beim
Landratsamt Meißen
Brauhausstraße 21
01662 Meißen
Widerspruch erhoben wer-
den. Wird der Widerspruch 
schriftlich erhoben, muss er 
innerhalb dieser Frist beim 
Landratsamt Meißen einge-
gangen sein.Wird der Wi-
derspruch in elektronischer 
Form eingelegt, so ist dieser 
durch De-Mail in der Sen-
devariante „mit bestätigter 
sicherer Anmeldung“ nach § 
5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz an 
die E-Mail-Adresse post@
kreis-meissen.de-mail.de 
zu richten. Nähere Hinwei-
se sind auf der Internetseite 
http://www.kreis-meissen.
org/13484.html zu finden. Die 
Erhebung des Widerspru-
ches durch einfache E-Mail 
wahrt daher die Form nicht.
Großenhain, den 15.11.2021
 

 gez. Portsch
 Obere 
 Flurbereinigungsbehörde

kreisvermessunGsAmt - obere FlurbereiniGunGsbehörde
ländliche neuordnunG rAden (27 007 1) Gemeinde röderAue, 

stAdt GrossenhAin, lAndkreis meissen

Ausführungsanordnung

Seit 25 Jahren – 
„Mehr als nur Betreuung“

Pflegedienst Ansprechpartner: Kerstin Steuer
Glaubitzer Straße 23, 01612 Nünchritz

Telefon: 035265 / 60519 · Fax: 035265 / 53772
www.pflegedienst-steuer.de · pflegedienst-steuer@gmx.de

Wir wünschen allen eine 
ruhige Adventszeit und 

frohe Weihnachten!
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   Geschäftsführer: 
Ronald Schubert

Bahnhofstr. 32 · 01619 Zeithain ·  03525 / 77 99 555
 03525 / 77 99 550 · � info@pbtg.de · www.pbtg.de

Weihnachten ist kein Zeitpunkt und 
keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. 

Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen 
zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit 

zu sein, das heißt, den wahren Geist 
von Weihnachten in sich zu tragen.

  Calvin Coolidge 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien eine schöne Weihnachtszeit 

und einen friedvollen Jahreswechsel!

 

18. – 20.12.2021
09.00 – 11.00 Uhr  Anne Baumbach Kurt-Schlosser-Straße 22  01591 Riesa Tel.: 03525/ 89 23 00

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
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VEREINSNACHRICHTEN

Wir möchten uns bei unseren Kunden 
für Ihre Treue bedanken, 
wünschen allen eine schöne 
Adventszeit, besinnliche
Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Dörte Hesse & Kollegen

Friseursalon Herrmann
Inh. Dörte Hesse

Karl-Marx-Straße 27

01612 Nünchritz

Tel.: 035265/ 5 60 43

Der digitale Spenderservice 
hilft Nutzern bei allen Themen 
rund um ihre Blutspende. Mit 
einer Blutspende kann ein 
Spender oder eine Spenderin 
bis zu drei schwer kranken 
oder verletzten Patienten 
helfen, denn das Blut einer 
Spende wird in den Instituten 
des DRK-Blutspendediens-
tes Nord-Ost aufgetrennt 
und zu drei unterschiedlichen 
Präparaten weiterverarbeitet. 
Warum nicht gleich zum Jah-
resbeginn mit dieser oftmals 
lebensrettenden Unterstüt-
zung für andere Menschen 
beginnen? Eine Registrierung 
beim „digitalen Spender-
service“ hilft den Spendern 
dabei, alle wichtigen Infos, 
Daten und Services rund 
um die eigene Blutspende 
immer im Blick zu behalten. 
Sie ist ganz einfach online 
auf www.spenderservice.net 
möglich, oder in der App fürs 
Smartphone mit der Spen-
dernummer. Neben zahlrei-
chen Informationen und der 
Möglichkeit des Austauschs 
mit anderen Blutspenderin-

nen und Blutspendern, kann 
mit dem digitalen Spender-
service auch die seit Früh-
jahr 2020 erforderliche Ter-
minreservierung schnell und 
unkompliziert vorgenommen 
werden. Bundesweit sind be-
reits weit über 600.000 Blut-
spenderinnen und –spender 
registriert. Alle Termine sind 
außerdem zu finden unter 
www.blutspende-nordost.
de/blutspendetermine/. Wei-
tere Informationen werden 
darüber hinaus erteilt un-
ter der kostenlosen Hotline 
0800 11 949 11. Hinweis für 
Reiserückkehrer (vorbehalt-
lich Änderungen, die unter 
www.blutspende-nordost.de 
kommuniziert werden): Wer 

innerhalb der letzten zehn 
Tage vor der Blutspende aus 
dem Ausland zurückgekehrt 
ist, muss bei der Anmeldung 
einen Impf-, Test - oder Ge-
nesenen-Nachweis vorlegen 
(Testergebnis darf nicht älter 
als 24 Stunden sein). Auch 
nach einer Impfung mit den 
in Deutschland zugelasse-
nen Impfstoffen gegen das 
Corona-Virus ist eine Blut-
spende am Tag nach der 
Impfung möglich, sofern sich 
der Geimpfte gesund fühlt.
Die Sicherheit auf DRK-Blut-
spendeterminen bleibt auf-
grund der umfänglichen Hy-
gienemaßnahmen und des 
Sicherheitskonzeptes weiter-
hin gewährleistet.

Als Lebensretter ins neue Jahr starten

Die nächste Blutspen-
deaktion in Ihrer Region 
findet statt
Datum: 22.12.2021 
Uhrzeit: 15.00 – 18.00 Uhr  
Ort: im Verbinder, Schul-
zentrum Nünchritz, Glau-
bitzer Straße 15/17

Seit 2015 konnten über das 
EU-Förderprogramm LEA-
DER fast 7 Mio. Euro Förd-
ergelder im Elbe-Röder-Drei-
eck vergeben und damit viele 
tolle Projekte gefördert wer-
den. Bis Ende Juni 2022 stellt 
sich die Region nun wieder 
der Aufgabe, gemeinsam mit 
der STEG Stadtentwicklung 
GmbH die neue LEADER-Ent-
wicklungsstrategie Elbe-Rö-
der-Dreieck 2023-2027 (LES) 
zu erarbeiten, die die Grund-
lage zur Weiterführung der 
LEADER-Förderung in der 
Region Elbe-Röder-Dreieck 

für die nächsten 5-7 Jahre 
sein wird. Der offizielle Auf-
takt fand am 25.11.2021 als 
Online-Veranstaltung mit ca. 
30 Teilnehmern statt. In den 
vier Arbeitsgruppen Vision & 
Strategie, Natur & Umwelt, 
Lebensqualität sowie Wirt-
schaft & Arbeit wurden dabei 
bereits ganz viele konstruk-
tive Ideen und Projekte für 

die weitere Entwicklung im 
Elbe-Röder-Dreieck gesam-
melt. Alle interessierten Bür-
ger sind herzlich eingeladen, 
sich am Erarbeitungsprozess 
zu beteiligen und unsere Re-
gion Elbe-Röder-Dreieck mit-
zugestalten. Informationen 
zur Erarbeitung des neuen 
Förderkonzeptes und alle 
weiteren Termine werden 
unter www.elbe-roeder.de/
les-2023-2027 bereitgestellt. 
Ihre Ideen können Sie auch 
gern an rm@elbe-roeder.de 
senden. Gestalten Sie unsere 
Region mit!

elbe-röder-dreieck e.v.

Zündende IDEEN für das Elbe-Röder-Dreieck gesucht
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VEREINSNACHRICHTEN

Liebe Teilnehmerinnen am 
Klubgeschehen der Volkssolidarität!

Allen Bürgerinnen und Bürgern 
wünschen wir ein frohes Weih-
nachtsfest und ein friedvolles 
und glückliches Jahr Bleiben 
Sie bitte gesund und gehen Sie 
mit Hoffnung und Zuversicht in 
das neue Jahr.

Im nun zu Ende gehenden 
Jahr 2021 hat die Mitglieder-
gruppe der Volkssolidarität 
Nünchritz trotz aller Wid-
rigkeiten durch die Corona 
Pandemie an ihrer jährlich 
organisierten Weihnachtsge-
schenkaktion festgehalten 
und 470 Weihnachtspräsente 
an Bürgerinnen und Bürger in 
allen Ortsteilen der Gemein-
de Nünchritz, welche 80 Jah-
re und älter sind, überreicht 
und eine kleine Freude berei-
tet. Die fleißigen Volkshelfe-
rInnen und Mitglieder der IG 
BCE Ortsgruppe Nünchritz, 
die als Weihnachtsengel 
unterwegs waren, durften 
so erleben, wie gerührt und 
dankbar die Beschenkten 
waren. Das Gefühl, nicht ver-
gessen zu sein, tröstet über 
manche Wehwehchen des 
Alter´s hinweg und ist ganz 
besonders in diesem Jahr 
sehr wichtig. Das Jahr 2021 
war nun schon das 2. Jahr, 
in welchem Corona unseren 
Alltag mitbestimmte. Das hat 
unser tägliches Leben mitun-
ter stark beeinflusst und uns 
manche herbeigesehnte Ur-
laubswoche vermasselt. Aber 

Corona hat auch unseren Le-
bensalltag mal wieder in ruhi-
gere Bahnen gelenkt und uns 
gezeigt, dass Familienleben 
auch anders funktionieren 
kann. Es ist so wunderbar, 
zu erleben, wie Kinder und 
Jugendliche für ihre Oma´s 
und Opa´s, aber auch für 
viele andere ältere Mitbür-
gerInnen da sind und ihnen 
uneigennützig Hilfe anbieten. 
Dabei sind unsere Kinder und 
Enkel selbst gerade sehr von 
Coronamaßnahmen betrof-
fen. Sie haben eigentlich eine 
schöne und unbeschwerte 
Kindheit verdient. Und ein 
besonderes Danke geht an 
all die vielen fleißigen Pfle-

gerinnen und Pfleger, Ärzte 
und Schwestern, sowie die 
Impfteams des DRK, die sich 
ganz bestimmt öfters mal 
Unmut über Corona anhören 
müssen und trotzdem ihre 
Aufgaben zuverlässig erfüllt 
haben. Lasst euch nicht von 
den wenigen Unbelehrbaren 
vom richtigen Weg abbrin-
gen. WIR SAGEN DANKE! 
Wir bedanken uns für die Un-
terstützung der Weihnachts-
geschenkaktion bei der 
WACKER Chemie AG, der 
Ortsgruppe der IG BCE, den 
MitarbeiterInnen von NOR-
MA und NON MALUS und 
nicht zuletzt bei den fleißigen 
Weihnachtsengeln, die alles 
an die Frau und den Mann 
gebracht haben. Der Vor-
stand der Mitgliedergruppe 
der Volkssolidarität Nünchritz 
wünscht sich ganz optimis-
tisch für das kommende Jahr 
wieder eine rege Teilnahme 
am Klubgeschehen, verbun-
den mit Freude, Entspan-
nung und guter Unterhaltung. 

 Reiner Bieder 
 Vorsitzender 
Mitgliedergruppe Nünchritz

mitGliederGruppe der volkssolidArität nünchritz

Weihnachtsgeschenkaktion 2021 

Bei allen stattfindenden Ak-
tivitäten sollen die jeweils 
geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden.
Am Samstag, den 26. Feb-
ruar 2022 lädt das Elbe-Rö-
der-Dreieck in Kooperation 
mit dem Freundeskreis der 
Glaubitzer Heimatgeschichte 
e.V. zu einem Tagesseminar 
mit dem Thema „Obstbaum-
schnitt auf Streuobstwie-
sen“ nach Glaubitz ein. Der 
Regionalmanager für Natur 
und Landschaft Sebastian 
Wünsch, gelernter Gärtner 
und studierter Forstwirt, wird 
an diesem Tag einen prakti-
schen Einstieg in die Pflege 
und Erhaltung von Obstbäu-

men auf Streuobstwiesen ver-
mitteln. Der Kurs soll jedem 
Obstbaumbesitzer die Mög-
lichkeit geben, Obstbäume 
und Sträucher so zu pflegen, 
dass er leckeres Obst von 
gesunden und ertragreichen 
Bäumen ernten kann. Anhand 
des reichhaltigen Baumbe-
standes auf der Streuobst-
wiese des Heimatvereins 
erhalten die Teilnehmer präg-
nante Handlungsempfehlun-
gen und Entscheidungshilfen 

für die Arbeit mit den Bäu-
men. Es werden zweckmäßi-
ge Handwerkzeuge gezeigt, 
grundlegende Schnittregeln 
vermittelt sowie Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen unter 
Beachtung der Unfallverhü-
tung vorgeführt.
Um eine Anmeldung bis zum 
20. Februar unter wuensch@
elbe-roeder.de oder 035265-
51479 wird gebeten. Der Kurs 
beginnt 9.30 Uhr und endet 
16.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Die Kosten be-
tragen 30 € pro Person inkl. 
Verpflegung. Das Seminar fin-
det unter Einhaltung und vor-
behaltlich der dann geltenden 
Corona-Regeln statt. 

elbe-röder-dreieck e.v.

Elbe-Röder-Dreieck veranstaltet weiteres Seminar 
zum Obstbaumschnitt auf Streuobstwiesen 

in Glaubitz

Wir wünschen allen Sponsoren, Mitgliedern, 
und Freunden ein ruhiges und besinnliches 

Weihnachtsfest in Familie sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

- TSV Merschwitz 1912 e. V. -

Frohes 
Weihnachten!

    Gern übernehmen wir für Sie:
• Tapezier- und Streicharbeiten
• Bodenbelagsarbeiten
• Einbau von Spanndecken
• Gardinennäharbeiten & Montageservice

Wir möchten uns genügend Zeit für Sie nehmen. 
Bitte vereinbaren Sie deshalb ihren Beratungs-

termin unter Berücksichtigung der aktuellen 
Corona-Schutzbestimmung.

Parkstr. 2a · 01558 Großenhain · Tel.: 0 35 22 / 5 047 88 oder unter
www.raumausstattung-mittag.de

 Wir haben weiterhin für Sie geöffnet. 
Mo. – Fr. 9:00 – 16:00 Uhr und 

jeden 1. und 3. Sonnabend im Monat

 auch
CLICK &COLLECT                möglich

CLICK &
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MüLL NICHT VERGESSEN!
Entsorgungstermine für alle Nünchritzer Ortsteile

Restabfall:  ................................................................................................. 27.12.2021

Bioabfall:  ..................................................................................................  23.12.2021

Papier: ....................................................................................................... 30.12.2021

Gelbe Tonne: ............................................................................................. 23.12.2021

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Remondis unter der Telefonnummer: 03525 / 529210

Unsere Schüler Martin Selt-
mann Klassenstufe 7 und Lu-
kas Neumann Klassenstufe 
10 hatten sich im November 
2021 für den Regionalaus-
scheid in Dresden qualifi-
ziert. Sie gehörten damit zu 
den jeweiligen 12 Besten 
der insgesamt mehr als 3000 
teilnehmenden Schülern. Am 
02.12.2021 mussten beide 
die anspruchsvollen Aufga-

ben innerhalb von 60 Minu-
ten bewältigen. Lukas beleg-
te einen hervorragenden 3. 
Platz und konnte sich damit 
für die Endstufe am 3. März 
in der IHK Dresden qualifi-
zieren. Martin belegte einen 
sehr guten 7. Platz.
Dafür herzliche Glückwün-
sche von den Geogra-
phielehrern
 Text + Foto: T. Lohse

oberschule nünchritz

16. Geographieolympiade für Oberschulen 
in Sachsen

Am 11.11.2021 feierten wir 
mit unseren Kindern das 
Halloweenfest. Dazu haben 
sich alle Kinder und Erzie-
herinnen gar grusselig ver-
kleidet. Die Kinder wurden 
geschminkt und die Haare 
wurden kunterbunt gefärbt. 
Wir sahen Gespenster, Ko-
bolde, Spinnen und Hexen in 
unserer Einrichtung. Es war 
gefährlich düster und hinter 
jeder Ecke lauerten schreck-
liche Gestalten. Nachdem wir 
Spinnen gebastelt und sie 
zum Leben erweckt haben, 

tanzten wir zur grusseligen 
Musik und zogen mit einer 
Polonaise durch`s Haus. 
Beim Hexenbesenrennen 
wurden die besten Hexen-
besenreiter gekürt. Danach 

kam auch schon das kleine 
Hüngerchen und es gab sü-
ßes wie saures Naschwerk, 
aber auch gesunde Sachen 
zu essen. Alle Kinder hat-
ten einen riesigen Spaß und 
waren sehr glücklich. Es hat 
allen Kindern gefallen sich zu 
verkleiden und die ausgefal-
lenen Kostüme zu präsen-
tieren. Wir wünschen allen 
Eltern und Kindern eine gute 
Zeit! Bleiben Sei gesund!
Viele Grüße
 Das Team der Kita 
 „Kinderland“

kitA „kinderlAnd“

Halloween in der Kindertagesstätte „Kinderland”

NOTRUFE
Ärztlicher Notdienst:  .........................................................116117
Rettungsdienst:  ......................................................................112
Polizei:  ....................................................................................110
Polizeirevier Riesa:  ...............................................  03525 / 710-0
Abwasser:  ............................................................ 03525 / 5034-0
Kostenfreies Servicetelefon:  ................................0800 / 6686868
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV Elbe-Floßkanal)
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Radebeuler 
Versicherungsmakler GmbH

Büro Nünchritz • Glaubitzer Str. 23 • 01612 Nünchritz
Tel.: 0351/ 83970-0 • Fax: 0351/ 83970-70 • Funk: 0172/ 9491654

E-Mail: m.pannwitz@radebeul-versichern.de
www.radebeul-versichern.de

Selbstständiger Handelsvertreter

Das Bewährte erhalten und das Neue wagen – 
darin sehe ich den Erfolg unserer bisherigen 
Zusammenarbeit, für die ich mich herzlich 
bedanken möchte und Ihnen zugleich ein 

gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise
 Ihrer Liebsten wünschen und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

EINRICHTUNGEN

Wir haben lange überlegt, 
welche Abschlussworte für 
das Jahr 2021 in die NNN 
kommen. Es bringt nichts, 
wenn wir schreiben, wie uns 
die Coronazeit belastet hat, 
wir möchten lieber schrei-
ben, wie stolz wir auf unse-
re Kinder sind, dass sie dies 
gemeistert haben (weiterhin 
meistern müssen) und jeden 
Tag fröhlich in die KITA kom-
men. Es durften zwar keine 
Feste gefeiert werden, doch 
in der KITA war immer etwas 
los. Die Waldwochen im Juni/
Juli waren ein willkommener 
Ausgleich und bescherten 
allen tolle Erlebnisse. Unsere 
Großeltern wurden in dieser 
Zeit an einen Nachmittag in 
den Wald eingeladen. Sie 
waren sichtlich begeistert, 
welche Abenteuer ihre Enkel 
hier erleben. Zum Zuckertü-
tenfest und Hortabschluss 
verabschiedeten wir zünftig 
unsere Großen. Im Juni war 
der eingeschränkte Regel-
betrieb vorerst beendet. Die 
Hortkinder zogen wieder aus 
der Turnhalle in die KITA und 
aus den Gruppenräumen 
wurden wieder Lernwerkstät-
ten. Für die Jüngsten im Kin-
dergartenbereich gar nicht so 
einfach, sich in allen Räumen 
zurecht zu finden. Es standen 
wieder viele Möglichkeiten 
zum Spiel mit ihren Freun-
den zur Verfügung. Auch wir 
Erwachsenen hatten es her-
beigesehnt in den jeweiligen 
Fachräumen die Kinder beim 
Spiel zu begleiten. Im Ober-
geschoss entstanden zwei 
neue Räume. Die Hortkinder 
erhielten eine „Horthöhle“. 
Es ist ein Raum, welcher nur 
von den Großen genutzt wer-

den darf und auch von ihnen 
gestaltet wurde. Hier bleibt 
auch einmal Gebautes stehen 
und es kann ungestört Schu-
le gespielt werden. Natürlich 
nutzen die Hortkinder auch 
weiterhin die Fachräume. 
Zwischen unseren Ruhehöh-
len hielt ein Kinderbüro Ein-
zug. Während der Coronazeit 
beobachteten wir, wie gern 
Kinder auch einmal allein 
oder nur mit einem Freund 
ein Tischspiel machen. Die 
Lernwerkstätten boten dafür 
wenige ungestörte Möglich-
keiten. Nach Gesprächen 
und Ideenfindungen im Team 
wurde der Raum im Ober-
geschoss mit Tischen und 
Aktionstabletts ausgestattet. 
Die Portfolios, Tischspiele 
und Bücher fanden ebenfalls 
ihren zentralen Platz. In der 
Nutzung war die Schaffung 
dieses Kinderbüros ein vol-
ler Erfolg für alle Kinder. Oft 
beschäftigen sich bis zu 20 
Kinder an den einzelnen Ta-
bletts mit den unterschied-
lichsten Angeboten. Mit der 
Schaffung der beiden Räu-
me erfolgte gleichzeitig eine 
ausgeglichene Nutzung des 
Obergeschosses. Die Räume 
im Krippenbereich wurden 
ebenfalls umgestaltet. Diese 
erscheinen nun offener und 
laden zum Spielen in ver-
schiedenen Funktionsberei-
chen ein. Das Spiel der Klei-

nen ist intensiver und man 
sieht immer mehr, wie sie in 
der Puppen- oder Bauecke, 
im Musikbereich oder in der 
Tobeecke miteinander spie-
len, auf ihre Art und Weise 
miteinander kommunizieren. 
In einem spannenden Um-
feld, welches die Kinder zum 
Ausprobieren anregt, ver-
bringen Klein und Groß ihren 
KITA-Alltag. Nun ist die Vor-
weihnachtszeit eingekehrt. 
Mit jedem einzelnen Licht, 
welches an den Fenstern 
erscheint, strahlen die Kin-
deraugen immer mehr. Stolz 
werden die Nikolaussocken 
mitgebracht, kleine Geschen-
ke gebastelt, die Weihnachts-
bücher wieder vorgeholt. 
Auch wenn wir wieder in 
den eingeschränkten Regel-
betrieb gehen mussten und 
die Räume mit den Kindern 
wieder umgeräumt haben, 
Weihnachten wird trotzdem. 
Wir möchten heute allen dan-
ken, die uns durch dieses 
Jahr begleitet haben. Dan-
ken allen Eltern für ihre Hilfe 
und ihr Verständnis in dieser 
nicht einfachen Zeit. Danken 
unserem Elternrat, welcher 
anstehende Entscheidungen 
stets mitgetragen hat. Wir 
wünschen Ihnen liebe Eltern, 
Ihren Familien und Ihnen lie-
be Einwohner der Gemeinde 
Nünchritz eine besinnliche 
Weihnachtszeit, viele schö-
ne gemeinsame Stunden mit 
der Familie und einen guten 
Start in das neue Jahr. Doch 
bleiben oder werden Sie vor 
allem gesund.

 Mit weihnachtlichen 
 Grüßen die Bewohner der 
 KITA „AQUArellius“

kitA „AQuArellius”

Nachrichten aus der KITA „AQUArellius“ 
zum Jahresschluss

Rosenmühlenstr. 1a ● 01612 Leckwitz ● Telefon: (035265) 52801
Fax: (035265) 643378 ● Email: kontakt@eb-elektro-gh.de

Fest sendet der
FrohesEin0

Wie bieten Dienstleistungen seit nunmehr über 30 Jahren! 
Handel und Service von Elektromaterial, Antennen- und 

SAT-Technik, LED-Lichttechnik, Kabel und Leitungen, 
sowie Reparaturen

Mo-Fr 10-13/15-17 Uhr und Sa 10-12 Uhr

und der 4
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KIRCHENNACHRICHTEN

Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen sie uns an,
wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Absprache 
kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe 
führen dieses Zeichen

Glaubitz, Bahnhofstraße 79

Inhaber: Jörg Wagenhaus

Tag & Nacht Tel. (03 52 65) 5 68 34
Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (03 52 6 3) 31 2 4 0

Begegnungsstätte Nünchritz kirchGemeinde GlAubitz

Angebote für Jung und Alt

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH
Meißen

Krematorium Durchwahl                                
Nossen
Weinböhla
Großenhain
Riesa
Radebeul

Krematorium                       

Ev. – Luth. 
Kirchgemeinde 
Glaubitz
Im Kirchspiel Zeithain

Kirchgasse 5 

01612 Glaubitz

Telefon: 035265 / 54271 

Fax: 035265 / 64214

E-Mail: kirche-glaubitz@gmx.de

4. Advent, 19.12.2021
18.00 Uhr, Adventsfeier am 
Dorfkrug Roda
19.30 Uhr, Singe fröhlich im 
Advent in Glaubitz
09.00 Uhr, Gottesdienstmit 
KiGo in Glaubitz
17.00 Uhr, Adventsandacht 
vor der Kirche in Zschaiten
Heiligabend
Freitag, 24.12.2021
14.00 Uhr, 15.00 Uhr, 16.00 

Uhr, 17.00 Uhr
Christvespern in Glaubitz mit 
Pfr. Scheiter und C. Wen-
disch
14.15 Uhr, Christvespern in 
Zschaiten mit Pfr. Scheiter
15.00 Uhr, 16.30 Uhr Christ-
vespern in Zschaiten mit 
Rel.-Päd. M. Heinig
1. Christtag
Sonnabend, 25.12.2021  
10.00 Uhr, Festgottesdienst 

in Glaubitz
2. Christtag
Sonntag 26.12.2021
10.00 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl in Zschaiten
14.00 Uhr, Sternsingergot-
tesdienst in Glaubitz
Altjahresabend – Silvester 
Freitag, 31.12.2021
16.00 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl in Zschaiten
18.00 Uhr, Gottesdienst mit 

Abendmahl in Glaubitz
Neujahr
Sonnabend, 01.01.2022
15.00 Uhr, Musikalischer 
Gottesdienst in Glaubitz mit 
Orgel, Cello und Mandoline
1. Sonntag nach Weihnach-
ten, 02.01.2022
09.00 Uhr, Gottesdienst in 
Glaubitz
10.30 Uhr, Gottesdienst in 
Nünchritz

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr.
 (Sacharja 2,14)

Kinder- und Vorschulkreise 
– unter Vorbehalt!
In Glaubitz: Herzlich eingela-
den sind auch die Streume-
ner Kinder! Dezember muss 
leider ausfallen, Samstag, 8. 
Januar 2022, 9.30 – 11.00 
Uhr, im Gemeindehaus in 
Glaubitz

Kurrende
Dezember muss leider aus-
fallen, voraussichtlich wieder 
Sonnabend, 15. und 29. Ja-
nuar 2022, 9.30 – 10.15 Uhr, 
im Gemeindehaus in Glau-
bitz – Infos bei Ulrike Giegold 
(0173/ 1615979) 

Chr is ten lehregruppen 
(nicht in den Weihnachtsfe-
rien)
In Glaubitz: im Dezember 
keine Christenlehre, ab Ja-
nuar wieder Freitags, 16.30 – 
17.30 Uhr, im Gemeindehaus 
Glaubitz, Kirchgasse 5

Bei Unsicherheiten, ob die 
Christenlehre, der Kinder-

kreis usw. stattfindet und in 
welchen Raum (Kirche, Ge-
meindesaal) rufen sie uns an. 
Di Gemeindepädagogen ge-
ben gern Auskunft.

Alle Termine für Kreise und 
Gruppen veröffentlichen wir 
Unter Vorbehalt.

Kirchenvorstand und Orts-
ausschüsse
Kirchenvorstand: Donners-
tag, 13.1., 19.30 Uhr

Gebetskreis und Hauskrei-
se   
Gebetskreis Nünchritz: 
wöchentlich montags, 10.00 
– 11.00 Uhr bei Pred. Seifert, 
Am Südhang 3, Nünchritz
Hauskreis Glaubitz: montags, 
19.30 Uhr im Gemeinderaum 
Glaubitz, Info bei G. Schön-
felder und J. Broschwitz, Tel.: 
0152/ 58949571

Frauenkreise
Glaubitz: 6.1., 14.30 Uhr, Pfr. 
Scheiter und Fr. Bauer Be-

gegnungsstätte Nünchritz: 
Donnerstag 16.12. und 20.1., 
jeweils 14.30 Uhr, Fr. Leber

Kurrende Glaubitz
Jeden 1. Und 3. Sonnabend  
im Monat, 9.30-10.15 Uhr, 
im Gemeindehaus Glaubitz, 
Ulrike Giegold, Tel 0173/ 
1615979

Musikalische Kreise
Posaunenchor Glaubitz: 
donnerstags, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus, Herr Burkhardt, 
Tel.: 0175/ 6669103 oder 
E-Mail: Posaunenchor.Glau-
bitz@web.de

Singkreis Glaubitz: 
mittwochs, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus, Fr. Giegold, 
Tel.: 0173/ 1615979

Singkreis Zschaiten: 
donnerstags, 19.00 Uhr, CL-
Raum in Kirche Zschaiten, Fr. 
Giegold, Tel.: 0173/ 1615979

Informationen im Pfarrbüro 
Glaubitz. Die Termine können 
Auf Grund der Infektionslage 
abgesagt werden.

Gesprächsabend
Dienstag, 11.1., 19.30 Uhr, 
„Jesus Christus spricht: Wer 
zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ Joh. 6,37 – 
Gem.-Päd. Ludwig Müller
Frühstückstreff
Wöchentlich donnerstags, 
9.00-10.30 Uhr, Frau Azen-
dorf

Teezeit
Freitag, 14.1., 17.00 Uhr, Fr. 
Schneider
Basteltreff:
Freitag, 17.12. und 21.1. 
17.00 Uhr, Fr. Schneider  
Soziale Beratung um telef. 
Anmeldung wird gebeten!/ 
Fr. Riedel 035 25/734319 
Aufgrund der aktuellen 
Corona-Verordnung des 
Freistaates Sachsen fallen 
alle Veranstaltungen außer 
Gottesdienste bis zum 12. 
Dezember 2021 aus.
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Ihre Apotheken vor Ort – immer für Sie da!
Apotheke Oschatz West   Inh. Nicolle Gross e.K.
Blomberger Straße 1 ·  04758 Oschatz
Telefon  0 34 35 - 9 87 89 60 
E-Mail  info@apotheke-oschatz-west.de
www.apotheke-oschatz-west.de

Rats-Apotheke Röderau  Inh. Nicolle Gross e.K.
Promnitzer Straße 1 · 01619 Zeithain
Telefon  0 35 25 - 5 18 37 40 
E-Mail info@ratsapotheke-roederau.de
www.ratsapotheke-roederau.de

Rats-Apotheke Nünchritz   Inh. Nicolle Gross e.K.
Glaubitzer Straße 10 · 01612 Nünchritz
Telefon  03 52 65 - 5 42 58
E-Mail info@ratsapotheke-nuenchritz.de
www.ratsapotheke-nuenchritz.de

Ihre Rats-Apotheken Nünchritz & Röderau 
sind nun auch barrierefrei erreichbar.

NEU - barrierefrei!

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen bedanken und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie 

einen guten Start ins neue Jahr voller Gesundheit und Glück.

Frohe Weihnachten!
Durch den Anbau eines Personen-liftes freuen wir uns, nun wirklich alle Patienten in unserer Apotheke begrüßen zu können.

Bei gewollter Inanspruchnahme betätigen Sie bitte nur die Klingel an der Apothekentreppe. Unser freund-liches Personal wird Sie dann nach oben in die Apotheke geleiten.Dieses schöne Projekt wurde mit freundlicher Unterstützung durch den Landkreis Meißen sowie den Gemeinden Nünchritz und Zeithain umgesetzt.  
Vielen Dank dafür!

Testzentrum 
im Nünchrit-

zer Sportcasino 
eingerichtet

Seit dem 12. Dezember 
2021 ist im Nünchritzer 
Sportcasino Am Ufer 6a, 
ein Testzentrum einge-
richtet. Dreimal pro Wo-
che, Sonntag, Mittwoch 
und Freitag steht es von 
13.00 – 18.00 Uhr zur Ver-
fügung. Eingang an der 
Sportplatzseite im Erdge-
schoss.
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Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern

 03944 - 36160
Hotline

Anzeigen-
Hotline: 

035265 / 689713


